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Sachverhalt:

A

Der 1957 geborene I.___ war bei A.___, (Arbeitsort: Restaurant), als Kochgehilfe

angestellt und dadurch bei den Swica Versicherungen (nachfolgend: Swica)
unfallversichert, als er am 17. Marz 2004 auf der Strasse in ein Loch trat, stirzte und
sich dabei am rechten Knie verletzte (act. 1). Die Arzte des Spitals Walenstadt
diagnostizierten gemass Operationsbericht vom 7. September 2004 eine Ruptur des
vorderen Kreuzbandes rechts sowie eine geheilte mediale Seitenbandlésion. Das
vordere Kreuzband wurde mit einer Semitendinosus-Sehne rekonsturiert (act. 11).
Nachdem der Versicherte bis 14. Dezember 2004 zu 100% arbeitsunfahig gewesen

, FMH Allgemeine Medizin,
ab 15. Dezember 2004 eine 50%-ige Arbeitsfahigkeit. Die Heilung sei bei

persistierenden Beschwerden im rechten Knie verzdgert (act. 27, 28). Die Swica

war, attestierte ihm sein damaliger Hausarzt Dr. med. B.

erbrachte die gesetzlichen Versicherungsleistungen. Am 11. Juli 2005 veranlasste die
Swica eine medizinische Begutachtung bei Dr. med. C.___, Orthopadie am Rosenberg
(act. 33). Dieser reichte am 7. Marz 2006 sein Gutachten ein, das unter anderem auf
den Ergebnissen einer MRI-Untersuchung des rechten Knies sowie einer CT-
Untersuchung des Abdomens und Beckens basiert (act. 47, 48). Gestlitzt auf dieses
Gutachten hielt die Swica mit Verfiigung vom 26. April 2006 fest, dass der Versicherte
in einer angepassten Tatigkeit zu 100% arbeitsfahig sei. Auch in seiner angestammten
Tétigkeit als Kochgehilfe bestehe wieder eine volle Arbeitsfahigkeit. Weitere
Heilbehandlungen seien nicht mehr vorgesehen. Entsprechend wurden die Leistungen
ab 1. Mai 2006 eingestellt. Ein Anspruch auf eine Integritdtsentschadigung bestehe
nicht (act. 57).

B.

B.a Gegen diese Verfligung erhob der Versicherte durch Rechtsanwalt lic. iur. U.
Schlegel, Buchs, am 29. Mai 2006 Einsprache und verlangte, es sei festzustellen, dass
durch den Unfall eine dauerhafte Beeintrdchtigung der Erwerbsfahigkeit von 50%
vorliege, und es sei ihm eine dem Invaliditatsgrad entsprechende

Integritatsentschadigung zuzusprechen (act. 63).
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B.b Im Rahmen des Einspracheverfahrens veranlasste die Swica eine polydisziplinére
Begutachtung durch die Medas Ostschweiz, St. Gallen, welche eine orthopadische
sowie eine psychiatrische Untersuchung umfasste. Am 12. Januar 2007 reichten die
untersuchenden Arzte Dr. med. D.___, Fachérztin fiir Orthopéadie (Hauptgutachterin)
und Dr. med. E.___, Facharzt fir Neurologie, Allgemeine Medizin FMH, Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, das polydisziplindre Gutachten zusammen mit dem

psychiatrischen Konsiliargutachten vom 14. Dezember 2006 (act. 92) ein.

B.c Mit Schreiben vom 29. Januar 2007 stellte die Swica gegentiber dem
Rechtsvertreter des Versicherten unter Einrdumung des rechtlichen Gehors fest, dass
die addquate Kausalitat zwischen dem Sturzereignis vom 17. Marz 2004 und den
psychischen Beschwerden des Versicherten nicht gegeben sei, weshalb dafir keine
Leistungen erbracht werden kdnnten. Was die Unfallfolgen anbelange, sei nicht mehr
mit einer namhaften Besserung zu rechnen. Es werde deshalb an der
Leistungseinstellung per 30. April 2006 fur Kostenvergutungen und Taggelder
festgehalten. Ein Anspruch auf eine Invalidenrente bestehe sodann mangels
Erwerbsausfalls - der angerechnete Invalidenlohn sei héher als das Valideneinkommen
- nicht. Hingegen werde dem Versicherten eine Integritdtsentschadigung von Fr.

5'340.-- basierend auf einem Integritatsschaden von 5% zugesprochen (act. 96).

B.d Der Rechtsvertreter des Versicherten hielt mit Schreiben vom 28. Februar 2007
dagegen, dass ein Erwerbsausfall ausgewiesen sei. Die Integritdtsentschadigung sei

entsprechend anzupassen (act. 98).

B.e Mit Einspracheentscheid vom 16. Mai 2007 hiess die Swica die Einsprache vom
29. Mai 2006 insofern gut, als sie dem Versicherten eine Integritatsentschadigung von

5% zusprach. Im Ubrigen wies sie die Einsprache ab (act. 100).
C.

C.a Gegen diesen Einspracheentscheid richtet sich die Beschwerde vom 15. Juni 2007
mit den Antragen, der Einspracheentscheid hinsichtlich Invalidenrente vom 16. Mai
2007 und die Verfugung vom 26. April 2006 seien aufzuheben; es sei dem

Beschwerdeflhrer eine angemessene Invalidenrente, eventualiter auf der Grundlage
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einer Erwerbsunféahigkeit von 20%, subeventualiter von 10.72% zuzusprechen, unter
Kosten- und Entschadigungsfolge. Zur Begrindung fuhrt der Rechtsvertreter des
Beschwerdeflihrers im Wesentlichen aus, dass der Erhalt des Arbeitsplatzes eine
Verschlechterung des Gesundheitszustands verhindere, weshalb es dem
Beschwerdeflhrer nicht zumutbar sei, einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Das
Invalideneinkommen sei somit nicht aufgrund statistischer Werte bzw. der
Tabellenldhne gemass Lohnstrukturerhebung, sondern aufgrund des tatséachlichen
Verdienstes des Beschwerdeflihrers zu berechnen. Fir dessen Berlcksichtigung seien
auch die abstrakten Kriterien erfullt. Trotz Entldhnung auf Stundenlohnbasis erziele der
Beschwerdeflhrer im Restaurant in Buchs seit 1. April 2006 ein Erwerbseinkommen,
das keinen grossen Schwankungen unterliege. Am aktuellen Arbeitsplatz werde auf die
Behinderung sowohl bei der zeitlichen Einteilung als auch hinsichtlich der Aufgaben
Rucksicht genommen. Mit der Beschéftigung im Restaurant schépfe der
Beschwerdeflhrer seine Arbeitsfahigkeit auch aus orthopéadischer Sicht voll aus.
Zudem handle es sich um ein besonders stabiles Arbeitsverhaltnis und das Einkommen
sei kein Soziallohn. Ausgehend von einer 20%igen orthopadisch bedingten
Arbeitsunfahigkeit geméss polydisziplindrem Gutachten der Medas in der
angestammten Tétigkeit als Hilfskoch, errechne sich ein Invalideneinkommen von Fr.
38'480.--. Daraus resultiere im Vergleich zu einem Valideneinkommen von 13 x

Fr. 3'700.-- jahrlich eine invaliditdtsbedingte Einkommenseinbusse von Fr. 9'620.--,
womit die Voraussetzung des mindestens 10%igen Invaliditdtsgrads zur Ausrichtung
einer Invalidenrente erflllt sei. Eventualiter sei das Invalideneinkommen nach dem
Tabellenlohn gemass Lohnstrukturerhebung 2004, Tabelle TA1, Niveau 4, Ménner,

Total, unter Bertcksichtigung eines Leidensabzugs von 25% festzulegen.

C.b In der Beschwerdeantwort beantragt die Beschwerdegegnerin Abweisung der
Beschwerde. Von einem Stellenwechsel werde dem Beschwerdeflihrer lediglich aus
psychischen Grinden abgeraten. Fur die psychische Beeintrachtigung bestehe jedoch
keine Unfallkausalitat. Rein aus somatischen Griinden sei ein Stellenwechsel zumutbar,
weshalb fir die Berechung des Invaliditdtsgrads die Tabellenléhne herangezogen
werden konnten. Ein Stellenwechsel sei insbesondere auch deshalb zumutbar, weil der
Beschwerdeflhrer lediglich noch auf Abruf fir den Arbeitgeber tétig sei. Auf den
bisherigen Bruttostundenlohn kénne auch deshalb nicht abgestellt werden, weil am

aktuellen Arbeitsplatz des Beschwerdeflhrers nicht auf seine Beschwerden Ricksicht
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genommen werde. Ein leidensbedingter Abzug von 25% sei schliesslich zu hoch.
Insgesamt ergében sich keine Anhaltspunkte, welche ein Abweichen vom
vorgenommenen leidensbedingten Abzug von 10% rechtfertigen wirden. Auch ein
Leidensabzug von 20% ergabe im Ubrigen noch keinen Anspruch auf eine

Invalidenrente.

C.c Mit Replik vom 1. Oktober 2007 und Duplik vom 11. Oktober 2007 bestétigten die
Parteien ihre Standpunkte

Erwagungen:

Streitig ist vorliegend die Hohe des Invaliditatsgrads bzw. des Rentenanspruchs des
Beschwerdeflhrers. Die Beschwerdegegnerin legte im angefochtenen
Einspracheentscheid die rechtlichen Voraussetzungen der Rentenausrichtung
zutreffend dar; darauf ist zu verweisen. Den im Einspracheentscheid auf 5%
festgesetzten Integritdtsschaden hat der Beschwerdefiihrer nicht beanstandet.

Diesbezlglich ist der Einspracheentscheid somit in Rechtskraft erwachsen.

2.1 In die Beurteilung der streitigen Frage sind einzig unfallkausale
Gesundheitsschaden mit einzubeziehen (Art. 6 des Bundesgesetzes Uber die
Unfallversicherung [UVG; SR 832.20]). Auch diesbezlglich legte die
Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid die rechtlichen
Voraussetzungen des Vorliegens eines natlrlichen und adédquaten
Kausalzusammenhangs zwischen Unfall und somatischen und psychischen Stérungen

zutreffend dar; darauf ist ebenfalls zu verweisen.

2.2.1 Unbestritten und mit medizinischen Akten belegt ist, dass beim
Beschwerdefihrer infolge seiner Verletzung des rechten Knies vom 17. Marz 2004
gewisse organische Restfolgen vorliegen. Laut Gutachten von Dr. C.___ vom 7. Mérz
2006 (act. 53) sowie gemass Medas-Gutachten vom 12. Januar 2007 (act. 93) leidet

der Beschwerdeflhrer immer noch unter Knieschmerzen rechts, die sowohl tagstber
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als auch nachts vorhanden sind. Das Knie schmerze vor allem auch, wenn er langer
stehe oder mehrere hundert Meter laufe. Manchmal werde das rechte Knie auch dick.
In den Gutachten wurden die grundsétzlich Gbereinstimmenden Diagnosen einer
Arthralgie Knie rechts bei/mit Status nach vorderer Kreuzband-Plastik mit
Semitendinosussehne bzw. ein Schmerzsyndrom des rechten Kniegelenks bei Zustand
nach Kniegelenksdistorsion am 17. Méarz 2004 mit vorderer Kreuzbandruptur und
medialer Meniskusverletzung mit lateraler Seitenbandverletzung sowie ein Zustand
nach vorderer Kreuzbandplastik mit Semitendinosussehne und Sanierung des
medialen Meniskus am 7. September 2004 im Spital Walenstadt gestellt. Wahrend Dr.
C.___ zusétzlich eine Quadricepsatrophie rechts diagnostizierte, wurden im Rahmen
der Medas-Begutachtung nur noch geringe muskuldre Atrophien erhoben. Hinsichtlich
Objektivierung der subjektiv beklagten Beschwerden wurden im Medas-Gutachten eine
endgradige Einschrankung der Beugeféahigkeit, eine deutliche Instabilitat sowie
Schmerzen bei endgradiger Beugung festgehalten. Radiologisch zeige sich ein der
postoperativen Situation entsprechend zufriedenstellender Befund. Es hatten sich
Ausziehungen im medialen Kniegelenksabschnitt feststellen lassen. Zum
Begutachtungszeitpunkt seien keine Kniegelenksschwellungen feststellbar gewesen,
was allerdings nicht ausschliesse, dass solche bei starkerer Belastung gelegentlich
auftreten kdénnten. Der Unfall vom 17. Mérz 2004 sei von orthopadischer Seite die
einzige Ursache der jetzt noch festzustellenden Stérungen im rechten Kniegelenk. Der
Unfall sei die Uberwiegend wahrscheinliche Ursache der Gesundheitsstdrung. Von
orthopédischer Seite sei keine wesentliche Anderung zu erwarten. Léngerfristig sei
aber eine dem Alter vorauseilende Arthrose am rechten Knie moglich. Im
Psychiatrischen Konsiliargutachten vom 14. Dezember 2006 (act. 92) wurde von Dr.
E.___ festgehalten, dass der psychische Befund vollkommen atypisch fur ein
psychogenes Schmerzsyndrom sei. Es sei von einem organisch bedingten
Schmerzsyndrom auszugehen, und es fanden sich keine Zeichen flr eine Aggravation.

Simulation sei ausgeschlossen.

2.1.2 Im Rahmen der Replik macht der Rechtsvertreter des Beschwerdefiihrers eine
Verschlechterung des Gesundheitszustands in Form von Riickenschmerzen und damit
verbundenen Einschrankungen in der Beweglichkeit und Belastbarkeit geltend. Die
Schmerzen im Knie wirden den Beschwerdeflhrer dazu zwingen, das rechte Bein

beim Gehen zu schonen, wodurch die Wirbelsaule belastet werde. Die
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Ruckenproblematik sei eindeutig auf die Kniegelenkssymptomatik zurtickzufthren,
womit sie in einem nattrlichen und adaquaten Kausalzusammenhang zum
Unfallereignis vom 17. Méarz 2004 stehe. Als Beweis legte der Rechtsvertreter ein
Arztzeugnis von Dr. med. F.___, FMH Physikalische Medizin und Rehabilitation, vom
12. September 2007 bei, worin von einem lumbospondylogenen Syndrom bei statisch-
dynamischer Fehlbelastung der Wirbelsaule durch rechtsseitiges Hinken im
Zusammenhang mit dem schmerzhaften rechten Knie berichtet wird. Im Rahmen der
MRI-Untersuchung der LWS vom 4. Juli 2006 (act. 93, S. 11) hatten sich in beiden
unteren lumbalen Segmenten degenerative Diskopathien mit leichten dorsalen
Protrusionen gezeigt. Im Segment L5/S1 sei auch eine Taxierung der Wurzel S1 rechts

sichtbar gewesen.

Das Datum des Einspracheentscheids (16. Mai 2007) bildet rechtsprechungsgemaéss
die zeitliche Grenze der richterlichen Prifungsbefugnis (vgl. BGE 121 V 362 E. 1b mit
Hinweisen). Von lumbalen Beschwerden ist indessen sowohl in den medizinischen
Akten (vgl. dazu act. 53, 93) als auch in den Eingaben des Beschwerdeflhrers erstmals
nach Erlass des Einspracheentscheids die Rede. Tatséchlich wurden zwar bereits
friher klinische sowie radiologische Untersuchungen der LWS durchgeflihrt, wobei
sich gewisse Degenerationen zeigten. Mangels entsprechender Beschwerden bis zum
Erlass des angefochtenen Einspracheentscheids sowie angesichts des Umstands,
dass in den medizinischen Akten eine Kausalitdt zwischen den damals festgestellten
LWS-Degenerationen und den Unfallfolgen im Bereich des rechten Knies in keiner
Weise in Erwadgung gezogen wurde bzw. werden musste, kann die geltend gemachte
Verschlechterung des Gesundheitszustandes im vorliegenden Beschwerdeverfahren
nicht berticksichtigt werden. Eine allfallige gesundheitliche Verschlechterung wére als
Spéatfolge im Rahmen einer Neuanmeldung vorzubringen und dabei auf ihre Kausalitat

zum Unfallereignis vom 17. Mérz 2004 zu prufen.

2.1.3 Gemass Psychiatrischem Konsiliargutachten von Dr. E.___ leidet der
Beschwerdeflhrer auch unter psychischen Beschwerden. Angefiihrt werden die
Diagnosen einer psychischen Komponente bei einem eindeutig kérperlich bedingten
chronischen Schmerzsyndrom im rechten Kniegelenk (ICD-10 F 54), einer
suboptimalen Schmerzbewaltigung in Form ausgepragter Durchhaltestrategie bei

ausgepragter Angst vor Arbeitsplatzverlust und bei leistungsorientierter
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Persoénlichkeitsstruktur und emigrationsbedingt beschrankten Mdglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt (ICD-10 Z 73.1, Z 56, Z 55), einer im Rahmen der Therapieresistenz
entstandenen depressiven Entwicklung, geméss ICD-10 eine depressive
Anpassungsstorung (F 43.21) mit ausgepréagter Verdrangung und Somatisierung,
aktuell mittelschweren Ausprégungsgrades, klinisch dem Bild einer "larvierten
Depression" entsprechend, sowie einer psychischen Belastung durch die Invaliditat der
Ehefrau seit ca. zwei Jahren (Z 63.7). Eine natlrliche (Teil-)Kausalitat zwischen den
festgestellten gesundheitlichen Stérungen und dem Unfallereignis vom 17. Marz 2004
wurde Uberwiegend wahrscheinlich bejaht. Psychische Stérungen seien praktisch
immer multifaktoriell bedingt. Deswegen sei der Unfall nicht als einzige, jedoch als
Hauptursache der festgestellten Gesundheitsstérungen anzusehen (act. 92). Vom
Beschwerdeflihrer wird indessen zu Recht nicht geltend gemacht, diese psychischen
Beeintrachtigungen seien auch adaquat-kausal zum versicherten Unfallereignis; die
Adaquanz wére anhand der Rechtsprechungs-Kriterien (BGE 129V 177 E. 4, 115V 133

E. 6) denn auch klar zu verneinen.

3.1 Zu prifen bleibt somit, welche Erwerbseinbusse der Beschwerdefiihrer durch die
Unfallrestfolgen erleidet. Dr. C.___ bezeichnete ihn aufgrund der objektivierbaren
Befunde im Bereich des rechten Knies als Kochgehilfe wiederum zu 100% arbeitsfahig.
Fir eine korperlich sehr belastende Téatigkeit, welche mit dem repetitiven Tragen von
Lasten Uber 25 kg verbunden sei oder das Besteigen von Leitern erfordere, wie z.B. die
Tétigkeit als Bauarbeiter, bestehe noch eine 50%ige Arbeitsunfahigkeit (act. 53).
Dr.D.___und Dr. E.___ erachteten demgegeniber die Arbeitsfahigkeit in der Tatigkeit
als Kochgehilfe aus orthopadischen Griinden zu 20% eingeschrankt. Dabei wurde von
der Arbeitsplatzbeschreibung des Beschwerdeflihrers ausgegangen, nach der dieser
vorwiegend stehend und sehr haufig kniend und hockend arbeiten misse. Der
Beschwerdeflihrer sollte keine Tatigkeiten mit regelmassigem Knien, Biicken oder
Hocken sowie Tatigkeiten, die mit dem repetitiven Tragen von Lasten Uber 25 kg oder
mit der Notwendigkeit des Besteigens von Leitern verbunden seien (act. 93) auslben.
Die Arbeitsfahigkeitsschatzungen der Gutachter stimmen in Bezug auf eine
knieadaptierte Tatigkeit exakt Gberein. Mittelschwere Tatigkeiten, welche mit dem

Heben und Tragen von Lasten bis 25 kg verbunden sind, Tatigkeiten, welche auch
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lAngeres Stehen bzw. Gehen erfordern, jedoch ohne regelméssige kniende oder
hockende Tatigkeiten, sind dem Beschwerdefihrer demnach heute zu 100% in
uneingeschranktem zeitlichem Ausmass bzw. vollschichtig mit voller Leistung zumutbar
(act. 53, 93). Diese Einschatzung wird vom Rechtsvertreter des Beschwerdeflihrers
nicht bestritten. Laut Psychiatrischem Konsilium von Dr. E.___ ist der
Beschwerdeflhrer aus psychiatrischer Sicht zu 50% arbeitsunfahig (act. 92). Wie
bereits erwahnt (vgl. Erwdgungen Ziff. 2) ist diese Arbeitsfahigkeitseinschrankung
mangels adaquater Kausalitat der psychischen Gesundheitsschaden zum

Unfallereignis vom 17. Marz 2004 indessen bei der Bestimmung der Erwerbseinbusse

nicht zu beriicksichtigen.

3.2 Der Beschwerdefihrer rligt das von der Beschwerdegegnerin verwendete Validen-
einkommen zu Recht nicht. Hingegen beanstandet er die Ermittlung des
Invalideneinkommens. Die Beschwerdegegnerin stlitze sich dabei auf die
Lohnstrukturerhebung (LSE) 2004 des Bundesamtes fir Statistik und stellte auf die
Tabelle (TA) 1 (Privater Sektor) Niveau 4 (einfache und repetitive Tatigkeiten), Total, fir
Ménner, bzw. auf ein Monatssalér von Fr. 4'588.-- ab. Das hieraus errechnete
Jahressalér von Fr. 55'056.-- basiert auf 40 Wochenstunden und war auf die
betriebsiibliche durchschnittliche Arbeitszeit 2004, d.h. auf 41.6 Stunden,
aufzurechnen, woraus sich ein Betrag von Fr. 57'258.25 ergab. Der Rechtsvertreter des
Beschwerdeflhrers verlangt dem gegeniber das Abstellen auf das effektiv erzielte
Einkommen in der angestammten Tatigkeit als Hilfskoch bei A.___ bei einer

orthopédisch bedingten 20%igen Arbeitsunfahigkeit.

3.3 Nach Art. 16 des Bundesgesetzes Uber den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ist beim Einkommensvergleich als
Invalideneinkommen dasjenige Erwerbseinkommen einzusetzen, das der Versicherte
nach Eintritt der Invaliditdt und nach Durchflhrung allfalliger
Eingliederungsmassnahmen durch eine ihm zumutbare Tétigkeit bei ausgeglichener
Arbeitsmarktlage erzielen kénnte. Wie das Eidgendssische Versicherungsgericht (EVG;
seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) wiederholt
betont hat, bildet der von einem invaliden Versicherten tatséchlich erzielte Verdienst fur
sich allein betrachtet kein genligendes Kriterium flr die Bestimmung der

Erwerbsunfahigkeit, d.h. des Invaliditdtsgrads. Das Mass der tatsdchlichen
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Erwerbseinbusse stimmt mit dem Umfang der Invaliditat vielmehr nur dann Uberein,
wenn - kumulativ - besonders stabile Arbeitsverhéaltnisse eine Bezugnahme auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt praktisch ertibrigen, der Versicherte eine Tatigkeit ausubt, bei
der anzunehmen ist, dass er die ihm verbliebene Arbeitsfahigkeit in zumutbarer Weise
voll ausschopft, und das Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht
als Soziallohn erscheint (BGE 126 V 75, 117 V 8). Nach der Rechtsprechung ist sodann
vom Grundsatz auszugehen, dass der ausgerichtete Lohn normalerweise der
geleisteten Arbeit entspricht (BGE 117 V 8, 110 V 277). Abweichungen hievon

unterliegen strengen Beweisanforderungen (BGE 117 V 8).

3.4 Der Beschwerdeflhrer arbeitet seit dem 9. Dezember 1991 als Hilfskoch bei A.___.
Wahrend er bis Ende Méarz 2006 bei einem Bruttolohn von monatlich Fr. 3'700.-- zu
100% angestellt war (act. 1), besteht seit 1. April 2006 ein neuer Arbeitsvertrag,
wonach sich der Arbeitseinsatz nach dem Einsatzplan richtet. Im Verlauf von 52
Wochen werden mindestens 8, maximal 20 Stunden pro Woche geleistet. Der
Bruttolohn pro Stunde belauft sich auf Fr. 22.86 (act. G 1.2/1). Gemass
Lohnabrechnungen verdiente der Beschwerdeflihrer im Januar 2007 Fr. 586.15, im
Februar 2007 Fr. 694.50, im Marz 2007 Fr. 1'150.25, im April 2007 Fr. 834.10 und im
Mai 2007 Fr. 819.55 (act. G 1.2/4).

3.5 Ohne Zweifels kann bei dieser Sachlage von einem stabilen Arbeitsverhaltnis
ausgegangen werden, was auch von Seiten der Beschwerdegegnerin unbestritten ist.
Der Beschwerdefihrer Ubte die Téatigkeit als Hilfskoch von Januar bis Mai 2007- den
Januar 2007 ausgenommen (34%) - im Rahmen eines Pensums von beinahe oder mehr
als 50% aus. Dieser Prozentsatz entspricht seiner gesamthaften Arbeitsfahigkeit, unter
Einbezug unfallfremden, psychischen Gesundheitsschaden. Hinweise, wonach der
Lohn nicht seiner Leistungsfahigkeit entspreche, sind sicher weder in Bezug auf den
Bruttolohn von monatlich Fr. 3'700.-- - der Rechtsvertreter des Beschwerdefuhrers
geht bei der Berechnung des Invalideneinkommens ohnehin von diesem aus -, noch
hinsichtlich des Brutto-Stundenlohns von Fr. 22.86 ersichtlich. Der aus dem
Monatslohn errechnete Stundenlohn (ca. Fr. 22.50) entspricht weitgehend dem ab 1.
Marz 2006 ausbezahlten. Hingegen stellt sich die Beschwerdegegnerin
zutreffenderweise auf den Standpunkt, dass der Beschwerdefihrer als Hilfskoch bei

A.___die ihm verbliebene Arbeitsfahigkeit nicht in zumutbarerweise voll ausschdpft
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bzw. ausschépfen kann, wenn das dabei erzielbare Invalideneinkommen - wie von
seinem Rechtsvertreter verlangt - auf der Basis einer 80%igen Arbeitsfahigkeit und
unter Berlicksichtigung des vor dem Unfall erzielten Bruttolohns von Fr. 3'700.--
errechnet wird. Wie in Ziff. 3.1 dargelegt, ist dem Beschwerdeflihrer aus
orthopédischer Sicht eine knieadaptierte Tatigkeit zu 100% zumutbar. Die Medas
erachtet die Arbeit als Hilfskoch zwar nicht als génzlich knieadaptiert und bezeichnet
den Beschwerdeflhrer darin zu 20% in seiner Arbeitsfahigkeit eingeschrankt. Damit
wird jedoch das zumutbare Mass der verbliebenen Arbeitsfahigkeit nicht voll
ausgeschodpft. Der Einwand des Rechtsvertreters, dass aus medizinischer Sicht von
einem Stellenwechsel dringend abgeraten werde und der Erhalt des Arbeitsplatzes eine
Verschlechterung des Gesundheitszustands verhindere, weshalb es dem
Beschwerdeflhrer unzumutbar sei, einen anderen Arbeitsplatz zu suchen, kann dieser
Tatsache nicht entgegengehalten werden. Die Beschwerdegegnerin weist zutreffend
darauf hin, dass von einem Stellenwechsel nur aus psychischen Griinden abgeraten
wird, weil sich aus psychiatrischer Sicht im Fall eines Arbeitsplatzverlustes die
depressive Symptomatik verschlechtern dirfte und die Arbeitsfahigkeit sicher nicht zu-,
sondern eher abnehmen werde, weshalb alle Bemiuhungen auf den Erhalt des jetzigen
Beschaftigungsverhéltnisses auszurichten seien (act. 93). Der psychisch bedingten
Arbeitsunfahigkeit kommt mit 50% wohl ein bedeutsames Gewicht zu. Mangels
adaquater Kausalitat der depressiven Symptomatik muss diese jedoch bei der
Festlegung des Invalideneinkommens unbertcksichtigt bleiben (vgl. Ziff. 2.1.3). Die
konkrete beruflich-erwerbliche Situation muss der unfallbedingt verbliebenen
zumutbaren Arbeitsfahigkeit entsprechen. Der Beschwerdeflihrer ist jedoch im Besitz
eines Arbeitsvertrages, der ihm einen Beschéaftigungsgrad von maximal 50% zusichert.
Angesichts seiner gesundheitlichen Situation ist dies zwar sachgerecht, &ndert jedoch
nichts daran, dass das von ihm tatsachlich erzielte Einkommen nicht der ihm
zumutbaren Arbeitsleistung entspricht. Zusammenfassend ergibt sich damit, dass die
Voraussetzungen flr die Bestimmung des Invalideneinkommens gestitzt auf das
tatsachlich erzielte Einkommen im Fall des Beschwerdeflihrers nicht erfillt sind, womit
vom statistischen Tabellenlohn bzw. dem daraus errechneten Jahreseinkommen (vgl.

Ziff. 3.2) auszugehen ist.

3.6
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3.6.1 Nach der Rechtsprechung des EVG ist beim Einkommensvergleich unter
Verwendung statistischer Tabellenléhne zu beriicksichtigen, dass gesundheitlich
beeintrachtigte Personen, die selbst bei leichten Hilfsarbeitertatigkeiten behindert sind,
im Vergleich zu leistungsfahigen und entsprechend einsetzbaren arbeithehmenden
Personen lohnméssig benachteiligt sind und deshalb in der Regel mit
unterdurchschnittlichen Lohnansatzen rechnen missen. Sodann ist dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass weitere persdnliche und berufliche Merkmale einer
versicherten Person, wie Alter, Dauer der Betriebszugehdrigkeit, Nationalitat oder
Aufenthaltskategorie sowie Beschéftigungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhdhe haben
kénnen. Die Frage, ob und in welchem Ausmass Tabellenldhne herabzusetzen sind, ist
von samtlichen persénlichen und beruflichen Umstanden des konkreten Einzelfalls
abhangig. Der Einfluss sdmtlicher Merkmale auf das Invalideneinkommen ist nach
pflichtgemassem Ermessen gesamthaft zu schatzen, wobei der Abzug auf héchstens
25% zu begrenzen ist (BGE 129 V 481 E. 4.2.3 mit Hinweis).

3.6.2 Die Beschwerdegegnerin gewahrte dem Beschwerdeflhrer einen Abzug vom
statistischen Tabellenlohn von 10%. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen flr
einen leidensbedingten Abzug grundsatzlich erfillt, weil zufolge des
Gesundheitsschadens die Leistungsfahigkeit des Beschwerdeflihrers auch im Rahmen
einer geeigneten Tétigkeit beeintrachtigt ist und er deshalb voraussichtlich nur einen
geringeren Lohn erzielen kann (vgl. ZAK 1989 S. 458 E. 3b; BGE 124 V 321 ff. E. 3b/bb
= AHI 1999 S. 50). Hingegen besteht kein Anlass zu einem Abzug wegen des Alters,
der Nationalitat oder des Beschaftigungsgrades beim 1957 geborenen
Beschwerdeflhrer. Hilfsarbeiten werden auf dem hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt (Art. 7 ATSG) grundsétzlich altersunabhéangig nachgefragt. Zudem wirkt
sich das Alter in diesen Tatigkeiten auch nicht lohnsenkend aus (AHI 1999 S. 243 und
S. 238 E. 1; Urteil des EVG vom 20. Juli 2004, i S. D. [ 39/04], E. 2.4). Die Nationalitat
kann angesichts der Tatsache, dass die statistischen Lohne aufgrund der Einkommen
der schweizerischen und der ausléandischen Wohnbevélkerung erfasst werden,
vernachlassigt werden (Urteil des EVG vom 20. Juli 2004 i. S. D. [ 39/04], E. 4.2 mit
Hinweisen). Und schliesslich kann der Beschwerdefiihrer einer knieadaptierten
Téatigkeit ganztégig nachgehen. Rechnung zu tragen gilt es jedoch dem langjéhrigen
Dienstverhaltnis mit A.___. Der Beschwerdefuhrer arbeitet seit 1991 am selben

Arbeitsplatz. Er muss deswegen an einem anderen Arbeitsplatz wohl mit einer
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Lohneinbusse rechnen. Allerdings nimmt im privaten Sektor die Bedeutung der
Dienstjahre ab, je niedriger das Anforderungsprofil ist (AHI 1999 S. 180 f.). Ein Abzug
von 10% vom Tabellenlohn, wie ihn die Beschwerdegegnerin vorgenommen hat,

erscheint daher unter Berlcksichtigung aller Umstande als angemessen.

3.7 Daraus resultiert ein jahrliches hypothetisches Invalideneinkommen von

Fr. 51'532.40 (90% von Fr. 57'258.25) und im Vergleich zum Valideneinkommen von

Fr. 48'100.-- (Jahr 2004, Fr. 3'700.-- x 13, als Kochgehilfe) demzufolge kein
Erwerbsausfall und somit auch kein Rentenanspruch. Selbst bei einem Abzug vom
Tabellenlohn von 15% oder 20% wtrde noch kein Erwerbsausfall und mithin auch kein
Rentenanspruch entstehen, weil sich auch dann mit 5% noch kein rentenbegriindender

Invaliditatsgrad ergeben wirde (vgl. Art. 18 UVG).

Im Sinn der vorstehenden Erwégungen ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten
sind nach Art. 61 lit. a ATSG keine zu erheben.

Demgemass hat das Versicherungsgericht

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53 GerG

entschieden:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 13/13



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 13.03.2008
	Art. 6 und 18 UVG: Bejahung natürlich kausaler Unfallrestfolgen im Bereich des Knies. Verneinung der Adäquanz zwischen den psychischen Leiden und dem Unfallereignis. Bemessung des Invalideneinkommens gestützt auf die LSE und nicht auf das effektiv erzielte Einkommen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. März 2008, UV 2007/75).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2025-07-19T15:50:44+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



